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Checkliste - Vor- und Nachteile der einzelnen Rechtsformen 
 

 

 Einzelunternehmung Personengesellschaften Kapitalgesellschaften 

 Einzelunternehmung Kollektivgesellschaft Kommanditgesellschaft Aktiengesellschaft GmbH 

 Vorteile Nachteile Vorteile Nachteile Vorteile Nachteile Vorteile Nachteile Vorteile Nachteile 

Zweck Wirtschaftliche 

oder andere 

Zwecke 

 Wirtschaftliche 

oder andere 

Zwecke 

 Wirtschaftliche 

oder andere 

Zwecke 

 Wirtschaftliche 

oder andere 

Zwecke 

  Nur wirtschaftli-

che Zwecke 

Gründer 1 Person   Mindestens 2 

Personen 

 Mindestens 2 

Personen 

1 Person  1 Person  

Gründungskosten Gering  Gering  Gering   Hoch  Mittel 

Verwaltungskosten Gering  Gering  Gering   Hoch  Mittel 

Gründung Keine speziellen 

Erfordernisse 

 Nur Gesell-

schaftsvertrag 

 Nur Gesell-

schaftsvertrag 

  Öffentliche 

Beurkundung 

 Öffentliche 

Beurkundung 

Statuten        Zwingender 

Inhalt ist ge-

mäss Art. 626 ff 

OR umfang-

reich 

Zwingender 

Inhalt ist gemäss 

Art. 776 OR 

beschränkt 
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 Einzelunternehmung Personengesellschaften Kapitalgesellschaften 

 Einzelunternehmung Kollektivgesellschaft Kommanditgesellschaft Aktiengesellschaft GmbH 

 Vorteile Nachteile Vorteile Nachteile Vorteile Nachteile Vorteile Nachteile Vorteile Nachteile 

Firma  Nur bedingt frei 

wählbar; mit 

Zusatz Familien-

name zwin-

gend 

 Familienname 

mind. eines 

Gesellschafters 

mit Zusatz ("& 

Cie" oder "& 

Co.") zwingend 

 Familienname 

mind. eines unbe-

schränkt haften-

den Gesellschaf-

ters mit Zusatz ("& 

Cie" oder "& Co.“) 

zwingend. Name 

des beschränkt 

haftenden Gesell-

schafters darf 

nicht enthalten 

sein 

Sach- oder 

Phantasiebe-

zeichnung 

oder Name. 

Zusatz "AG" 

zwingend 

 Sach- oder 

Phantasiebe-

zeichnung oder 

Name. Zusatz 

"GmbH" zwin-

gend 

 

Firmenschutz  Schutz be-

schränkt auf 

den Ort des 

Betriebes 

 Schutz be-

schränkt auf den 

Ort des Betriebes 

 Schutz beschränkt 

auf den Ort des 

Betriebes 

Schutz in der 

ganzen 

Schweiz 

 Schutz in der 

ganzen Schweiz 

 

Grundkapital Nach oben 

unbeschränkt 

 Nach oben 

unbe-

schränkt 

 Nach oben 

unbeschränkt 

 Nach oben 

unbeschränkt 

Mind. CHF 

100'000 wovon 

20 %, mind. aber 

CHF 50'000 ein-

bezahlt sein 

müssen 

Mind. CHF 20'000 

wovon 100 % 

einbezahlt sein 

müssen. 
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 Einzelunternehmung Personengesellschaften Kapitalgesellschaften 

 Einzelunternehmung Kollektivgesellschaft Kommanditgesellschaft Aktiengesellschaft GmbH 

 Vorteile Nachteile Vorteile Nachteile Vorteile Nachteile Vorteile Nachteile Vorteile Nachteile 

Anteil    Keine gesetz-

lichen Vor-

schriften. Alle 

Gesellschaf-

ter besitzen 

gleich viele 

Anteile, falls 

vertraglich 

nicht anders 

vereinbart 

 Keine gesetzli-

chen Vorschrif-

ten. Alle Ge-

sellschafter 

besitzen gleich 

viele Anteile, 

falls vertraglich 

nicht anders 

vereinbart; für 

den Kom-

manditär 

bestehen 

teilweise spe-

zielle Bestim-

mungen 

 Mind. 1 Rap-

pen 

  Mind. CHF 100 

(bei Sanierung: 

CHF 1)  oder 

ein Mehrfaches 

davon. Pro 

Gesellschafter 

sind mehrere 

Stammteile 

möglich 

Geschäftsführung  Grundsätzlich 

durch Inhaber 

Jeder Gesell-

schafter 

einzeln, 

sofern Ver-

trag und HR 

nichts ande-

res vorsehen 

 Nur unbe-

schränkt haf-

tender Gesell-

schafter hat 

Anspruch auf 

die Geschäfts-

führung 

  Gesetz sieht 

unübertragbare 

und unentzieh-

bare Verwal-

tungsratskompe-

tenzen vor. Die 

Statuten können 

den Verwal-

tungsrat er-

mächtigen, die 

Geschäftsfüh-

rung ganz oder 

teilweise zu 

übertragen 

Die Geschäfts-

führung und 

Vertretung kann 

beliebig gestal-

tet werden 
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 Einzelunternehmung Personengesellschaften Kapitalgesellschaften 

 Einzelunternehmung Kollektivgesellschaft Kommanditgesellschaft Aktiengesellschaft GmbH 

 Vorteile Nachteile Vorteile Nachteile Vorteile Nachteile Vorteile Nachteile Vorteile Nachteile 

Wohnsitzvorschrif-

ten 

Keine  Keine    Keine  Die Gesell-

schaft muss 

durch eine 

Person vertre-

ten werden 

können, die 

Wohnsitz in 

der Schweiz 

hat. Dies kann 

durch ein 

Mitglied des 

VR oder einen 

Direktor erfüllt 

werden 

 Die Gesellschaft 

muss durch eine 

Person vertreten 

werden können, 

die Wohnsitz in 

der Schweiz hat. 

Dies kann durch 

einen Geschäfts-

führer oder einen 

Direktor erfüllt 

werden 
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 Einzelunternehmung Personengesellschaften Kapitalgesellschaften 

 Einzelunternehmung Kollektivgesellschaft Kommanditgesellschaft Aktiengesellschaft GmbH 

 Vorteile Nachteile Vorteile Nachteile Vorteile Nachteile Vorteile Nachteile Vorteile Nachteile 

Generalversamm-

lung bzw. 

Gesellschafterbe-

schlüsse 

       Schriftliche Ab-

stimmung auf 

dem Zirkularweg 

unzulässig. Ge-

neralversamm-

lung zwingend 

Falls statutarisch 

vorgesehen, 

schriftliche Ab-

stimmung auf 

dem Zirkularweg 

zulässig 

 

Revisionsstelle        Zwingend; aus-

ser OR 727 a) 

kommt zur An-

wendung 

 Zwingend; 

ausser OR 727 

a) kommt zur 

Anwendung 

Haftung  Geschäfts- 

und Privat-

vermögen 

 Primär Gesell-

schaftsvermö-

gen. Subsidiär 

jeder Gesell-

schafter persön-

lich, unbe-

schränkt und 

solidarisch 

Kommanditäre 

subsidiär nur 

bis zur Höhe 

der Eintragung 

Primär Gesell-

schaftsvermö-

gen. Subsidiär 

Komplementäre 

persönlich, unbe-

schränkt und 

solidarisch 

Geschäftsver-

mögen 

Haftung als 

Verwaltungsrat 

Gesellschafts-

vermögen 

Haftung als 

Geschäftsführer 

Nebenpflichten        Keine Festlegung 

von Neben-

pflichten  

Möglichkeit 

eines Aktionär-

bindungsvertra-

ges, der aber 

kein Instrument 

des Aktienrechts 

ist 

Nebenpflichten 

können beliebig 

festgelegt wer-

den. Konkurrenz-

verbot für ge-

schäftsführende 

Gesellschafter 

gilt von Gesetzes 

wegen. Ausdeh-

nung auf alle 

Gesellschafter 

statutarisch 

möglich 
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 Einzelunternehmung Personengesellschaften Kapitalgesellschaften 

 Einzelunternehmung Kollektivgesellschaft Kommanditgesellschaft Aktiengesellschaft GmbH 

 Vorteile Nachteile Vorteile Nachteile Vorteile Nachteile Vorteile Nachteile Vorteile Nachteile 

Übertragung der 

Gesellschaftsantei-

le / der Unterneh-

mung 

Kaufvertrag 

Allenfalls Über-

nahme eines 

Geschäftes mit 

Aktiven und 

Passiven 

  Verträge mit 

Zustimmung der 

anderen Gesell-

schafter 

 Verträge mit 

Zustimmung der 

anderen Gesell-

schafter 

Die Aktien 

können in der 

Regel durch 

formlose Über-

tragung (Inha-

beraktien) bzw. 

Indossament 

(Namenaktien) 

frei veräussert 

werden 

Restriktive Vinku-

lierungsmöglich-

keit 

Dispositive Rege-

lung bei Vinkulie-

rung; d.h. die 

Zustimmung 

kann ohne die 

Angabe von 

Gründen ver-

weigert werden 

Zur Veräusse-

rung ist die 

schriftliche Form   

notwendig. 

Beschluss der 

Gesellschafter-

versammlung 

wobei mindes-

tens 2/3 der 

vertretenen 

Stimmen sowie 

die absolute 

Mehrheit des 

gesamten 

Stammkapitals 

erforderlich sind  

Steuern        Steuerfreier 

Kapitalgewinn 

für Anteilsinha-

ber 

Sogenannte 

Doppelbesteue-

rung 

Steuerfreier Kapi-

talgewinn für 

Anteilsinhaber 

Sogenannte 

Doppelbesteu-

erung 

Sozialversicherun-

gen 

AHV-Satz derzeit 

nur  9.7 %; Versi-

cherung in 2. 

oder 3. Säule ist 

freiwillig  

Auch Veräus-

serungsge-

winne auf 

Geschäfts-

vermögen 

werden mit 

AHV belastet 

AHV-Satz  

derzeit nur 9.7 

%; Versiche-

rung in 2. oder 

3. Säule ist 

freiwillig  

Auch Veräusse-

rungsgewinne 

auf Geschäfts-

vermögen wer-

den mit AHV 

belastet 

AHV-Satz 

derzeit nur 9.7 

%; Versiche-

rung in 2. oder 

3. Säule ist 

freiwillig  

Auch Veräusse-

rungsgewinne 

auf Geschäfts-

vermögen wer-

den mit AHV 

belastet 

 2. Säule obliga-

torisch 

 2. Säule obliga-

torisch 

Konkurs eines 

Gesellschafters / 

Aktionärs 

 Gesellschaft 

wird aufgelöst 

 Kann zur Auflö-

sung und Liqui-

dation führen 

 Kann zur Auflö-

sung und Liqui-

dation führen 

Kein Einfluss auf 

die Weiterfüh-

rung des Unter-

nehmens 

 Kein Einfluss auf 

die Weiterfüh-

rung des Unter-

nehmens 

 

Liquidation Ohne Former-

fordernisse 

 Ohne Former-

fordernisse 

 Ohne Former-

fordernisse 

  Formelle Erfor-

dernisse 

 Formelle Erfor-

dernisse 
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 Einzelunternehmung Personengesellschaften Kapitalgesellschaften 

 Einzelunternehmung Kollektivgesellschaft Kommanditgesellschaft Aktiengesellschaft GmbH 

 Vorteile Nachteile Vorteile Nachteile Vorteile Nachteile Vorteile Nachteile Vorteile Nachteile 

Liquidationskosten Gering  Gering  Gering   Hoch  Hoch 

Zusammenfassung Grosse unter-

nehmerische 

Freiheit; keine 

Mindestkapital-

vorschriften; 

einfache Orga-

nisation; Gerin-

ge Gründungs-

kosten; einfa-

che Liquidation 

Persönliche 

Haftung; 

schwierigere 

Nachfolgere-

gelung 

Keine Mindest-

kapitalvor-

schriften; un-

komplizierte 

Gründung; 

einfache 

Organisation; 

Geringe 

Gründungskos-

ten; einfache 

Liquidation 

Haftungsverhält-

nisse, Abhängig-

keit vom Ge-

schäftspartner 

Keine Mindest-

kapitalvorschrif-

ten; unkompli-

zierte Grün-

dung; einfache 

Organisation; 

Geringe Grün-

dungskosten; 

einfache Liqui-

dation; für 

Kommanditäre 

klar begrenztes 

Risiko 

Persönliche 

Haftung für 

Komplementäre; 

Abhängigkeit 

vom Geschäfts-

partner 

Weitgehende 

Anonymität der 

Investoren, 

beschränkte 

Haftung, Über-

tragung der 

Anteile einfach, 

keine Publizi-

tätspflicht, in 

der Regel hö-

here Kreditfä-

higkeit und 

besseres Image 

als bei GmbH 

Mindestkapital-

vorschriften, 

aufwändige 

Gründungsfor-

malitäten mit 

relativ hohen 

Gründungskos-

ten, strenge 

Bilanzierungs-

vorschriften 

Mit dem neuen 

GmbH-Recht, 

welches seit 

dem 01.01.2008 

gilt, gelten nun 

vermehrt gleiche 

Bestimmungen 

wie bei der AG; 

der Vorteil des 

geringeren Start-

kapitals bleibt 

jedoch bestehen 

Erschwerte 

Kapitalbeschaf-

fung, da die 

Organisation 

(Struktur) einer 

GmbH weniger 

strengen Vor-

schriften unter-

liegt als die 

einer AG. 

Publizität: Or-

gane, Stamm-

einlagen und 

deren Inhaber 

im HR ersicht-

lich 

Geeignet für Kleinunterneh-

men (alleiniger 

Inhaber) 

 Kleinunter-

nehmen, ech-

te Partner-

schaft unter 

Gesellschaf-

tern 

 Unternehmer, 

der sich weder 

mit Kollektivge-

sellschaft noch 

mit Kapitalge-

sellschaft an-

freunden kann, 

oder wenn 

zusätzliche 

Eigenmittel 

benötigt wer-

den, aber eine 

Erweiterung der 

Geschäftsfüh-

rung nicht er-

wünscht ist 

 KMU, kapitalin-

tensive Unter-

nehmen, Gross-

firmen, Holdings 

 KMU, kleinere 

Firmen oder 

Familiengesell-

schaften 

 

 


